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I. Zum Inhalt des Gesetzes

Das Gesetz dient der Erleichterung der Aufnahme als Spätaussiedler und soll
besondere Härten bei der nachträglichen Einbeziehung von Ehegatten und Ab-
kömmlingen in den Aufnahmebescheid des Spätaussiedlers vermeiden.

Im Einzelnen regelt das Gesetz insbesondere folgende Änderungen des Bun-
desvertriebenengesetzes:

Auf das Merkmal der familiären Vermittlung der deutschen Sprache für das
Bekenntnis zum deutschen Volkstum wird als strikte Voraussetzung verzichtet.
Dieses Merkmal führe in der Praxis zu unbilligen Hürden für die Aufnahme als
Spätaussiedler. Es wird die Möglichkeit eröffnet, auf andere Weise das Be-
kenntnis zum deutschen Volkstum nachzuweisen. Eine Möglichkeit bleibt die
familiäre Vermittlung der deutschen Sprache.

An der maßgeblichen Regelungsidee, dass die Aussiedlung grundsätzlich
gemeinsam (als Familie) zu erfolgen hat, d. h. nur im Falle einer Härte eine
nachträgliche Einbeziehung in den Aufnahmebescheid von Ehegatten oder Ab-
kömmlingen ausnahmsweise möglich ist, wird nicht weiter festgehalten. Die
Praxis habe gezeigt, dass die hierdurch in wesentlichem Umfang verursachten
Trennungen der Familien der Spätaussiedler nicht ausreichend beseitigt werden
könnten. Dementsprechend ist nun die nachträgliche Einbeziehung unabhängig
vom Nachweis eines Härtefalles und ohne zeitliche Einschränkungen möglich.
Die nachträgliche Einbeziehung wird so zu einer weiteren Option, die neben die
Möglichkeit der Einbeziehung zum Zwecke der gemeinsamen Aussiedlung tritt.

Die Ausnahmeregelung auf den Besitz von Grundkenntnissen der deutschen
Sprache bei Ehegatten und Abkömmlingen für die Einbeziehung in den
Aufnahmebescheid des Spätaussiedlers zu verzichten, ist um die Variante der
körperlichen, geistigen und seelischen Krankheit erweitert worden. Das
Erfordernis des Besitzes von Grundkenntnissen der deutschen Sprache als
strikte Voraussetzung für die Einbeziehung in den Aufnahmebescheid des
Spätaussiedlers könne in Einzelfällen hinsichtlich des Ehegatten bzw. des
Abkömmlings zu unbilligen Härten führen. In der Verwaltungspraxis und durch
Eingaben habe sich gezeigt, dass es in bestimmten Fällen auch über den bereits
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gesetzlich geregelten Ausnahmefall der Behinderung weitere Fälle gebe, in
denen das Festhalten an der Voraussetzung des Besitzes von Grundkenntnissen
der deutschen Sprache eine unbillige Härte darstelle. Dies sei insbesondere
dann der Fall, wenn der Ehegatte oder Abkömmling aufgrund einer
körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit nicht in der Lage sei, die
erforderlichen Grundkenntnisse der deutschen Sprache zu erwerben.

II. Zum Gang der Beratungen

Den Gesetzentwurf hat der Bundesrat am 6. Juli 2012 in den Deutschen Bun-
destag eingebracht. Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz in seiner 246. Sit-
zung am 13. Juni 2013 mit Maßgaben, im Übrigen unverändert beschlossen.
Der vom Bundesrat eingebrachte Gesetzentwurf sah für die Einbeziehung von
Ehegatten und Abkömmlingen in den Aufnahmebescheid des Spätaussiedlers
vor, auf Grundkenntnisse der deutschen Sprache bei Vorliegen einer körperli-
chen, geistigen und seelischen Krankheit oder vergleichbarer Fälle zu verzich-
ten. Hierdurch sollten unbillige Härten vermieden werden.

Der Deutsche Bundestag hat auf der Grundlage des Gesetzentwurfs des Bundes-
rates insbesondere die oben unter I. genannten weiteren Änderungen des Bun-
desvertriebenengesetzes beschlossen. Die Regelung des Bundesrates hat er auf-
gegriffen, wobei er jedoch von der Variante der "vergleichbaren Fälle" abgese-
hen hat. Der Begriff der "vergleichbaren Fälle" sei zu unbestimmt.

III. Empfehlung des Ausschusses

Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfiehlt dem Bundesrat, den
Vermittlungsausschuss nicht anzurufen.


